Führerscheine der Klasse C müssen ab dem 45. Lebensjahr verlängert werden

BesitzerInnen von Führerscheinen der Klasse C, deren Führerschein vor dem 1. November 1997 ausgestellt ist, müssen diese frühestens nach vollendetem 45. oder spätestens einen Tag vor der Vollendung des 48. Lebensjahres erneuern. 

Dazu ist es notwendig, dass sich die FührerscheininhaberInnen einer ärztlichen Untersuchung bei einem sachverständigen Arzt unterziehen. Die Liste der sachverständigen Ärzte im Bezirk liegt beim Bürgerservice der BH Reutte auf und kann auch im Internet unter www.tirol.gv.at/bezirke/reutte/organisation/ref5a/ abgerufen werden. 

Weiters wird für die Führerscheinverlängerung ein neues EU-Passbild sowie der alte Führerschein benötigt. Die Kosten für den neuen Führerschein im Scheckkartenformat betragen im Falle der C-Verlängerung EUR 11,--.

Für Fragen oder Auskünfte steht das Bürgerservice der BH Reutte unter der Nummer 05672 / 6996-5707 gerne zur Verfügung.
